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teilt werden. Damit wird für diesen Aussagebereich (in der Bau- und Betriebsphase) eine geringe bzw. 

sehr geringe Restbelastung erreicht. 

1.2.3 Aussagebereich Jagd 

In der Bauphase sind im Abschnitt 1 Werndorf in Summe geringe Eingriffsintensitäten zu erwarten; 

diese ergeben sich vorwiegend auf Grund der randlichen Belastung durch Lärmemission im Zuge der 

Bauaktivitäten, die sich negativ auf Wildlebensräume sowie die Ausübung der Jagd auswirken. Aus 

dieser geringen Wirkung ergibt sich eine geringe Eingriffserheblichkeit. In weiterer Folge sind 

dadurch keine Minderungs- oder Ausgleichsmaßnahmen notwendig und damit auch nicht vorgese-

hen; somit verbleibt eine geringe Restbelastung. 

In der Betriebsphase sind im Abschnitt 1 Werndorf keine Eingriffsintensitäten zu erwarten, woraus 

sich auch keine Eingriffserheblichkeiten ableiten lassen und in weiterer Folge keine Minderungs- 

oder Ausgleichsmaßnahmen notwendig und damit auch nicht vorgesehen sind; somit verbleibt keine 

Restbelastung. 

In der Bauphase sind in den Abschnitten 3 Weststeiermark und 5 Lavanttal in Summe geringe 

Eingriffsintensitäten zu erwarten; diese ergeben sich vorwiegend auf Grund der randlichen Belastung 

durch Lärmemission im Zuge der Bauaktivitäten, die sich negativ auf Wildlebensräume sowie die Aus-

übung der Jagd auswirken. Aus dieser geringen Wirkung ergibt sich eine sehr geringe Eingriffserheb-

lichkeit. In weiterer Folge sind dadurch keine Minderungs- oder Ausgleichsmaßnahmen notwendig 

und damit auch nicht vorgesehen; somit verbleibt eine sehr geringe Restbelastung.  

In der Betriebsphase sind in den Abschnitten 3 Weststeiermark und 5 Lavanttal keine Eingriffsin-

tensitäten zu erwarten, woraus sich auch keine Eingriffserheblichkeiten ableiten lassen und in weite-

rer Folge keine Minderungs- oder Ausgleichsmaßnahmen notwendig und damit auch nicht vorgese-

hen sind; somit verbleibt keine Restbelastung. 

In der Bauphase sind im Abschnitt 7 Grafenstein in Summe geringe Eingriffsintensitäten zu erwar-

ten; diese ergeben sich vorwiegend auf Grund der randlichen Belastung durch Lärmemission im Zuge 

der Bauaktivitäten, die sich negativ auf Wildlebensräume sowie die Ausübung der Jagd auswirken. Aus 

dieser geringen Wirkung ergibt sich eine geringe Eingriffserheblichkeit. In weiterer Folge sind 

dadurch keine Minderungs- oder Ausgleichsmaßnahmen notwendig und damit auch nicht vorgese-

hen; somit verbleibt eine geringe Restbelastung. 

In der Betriebsphase sind im Abschnitt 7 Grafenstein keine Eingriffsintensitäten zu erwarten, wo-

raus sich auch keine Eingriffserheblichkeiten ableiten lassen und in weiterer Folge keine Minde-

rungs- oder Ausgleichsmaßnahmen notwendig und damit auch nicht vorgesehen sind; somit verbleibt 

keine Restbelastung. 
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Zusammenfassend betrachtet ist das Vorhaben Bahnstromversorgung Koralmbahn gemäß den der 

gegenständlichen UVE zugrundeliegenden technischen Angaben, bei Einhaltung der vorgesehenen 

Maßnahmen, in Bau- und Betriebsphase aus der fachlichen Sicht des Themenbereichs Boden, Land- 

und Forstwirtschaft, Jagd als umweltverträglich zu bezeichnen. 
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Abbildung 2: Schematische Abschnittübersicht beim Vorhaben Bahnstromversorgung Koralmbahn 

Die Abschnitte 1 Werndorf, 3 Weststeiermark, 5 Lavantal und 7 Grafenstein umfassen jeweils den 

Raum um die vier Standorte der Unterwerke (UW) bzw. Frequenzumformer (FU) inklusive der dazuge-

hörigen 20 kV bzw. 110 kV Kabelabschnitte und tlw. der Zufahrten.  

Die Abschnitte 2 Werndorf bis Weststeiermark, 4 Weststeiermark bis Lavantal und 6 Lavantal bis 

Grafenstein umfassen das entlang der Bahntrasse der Koralmbahn verlaufende 110 kV Kabel. 

Details zur Vorhabensabgrenzung und zu den Anlagenteilen je Abschnitt sind dem Kap. 2 Projektbe-

schreibung bzw. der Vorhabensbeschreibung (vgl. Einlage UV 03-01.01) zu entnehmen. 

Für die angegebenen Abschnitte erfolgt im ggst. Themenbereich die Beschreibung und Beurteilung von 

Ist-Situation, Auswirkungen sowie Maßnahmen und Restbelastung. 

In den Abschnitten 2 Werndorf bis Weststeiermark, 4 Weststeiermark bis Lavantal und 6 Lavantal bis 

Grafenstein sind aufgrund der projektspezifischen Rahmenbedingen (Verlegen eines 110 kV-Kabels in 

einen bestehenden Kabeltrog) keine Auswirkungen auf den Boden sowie auf die Land- und Forstwirt-

schaft zu erwarten. Eine Beurteilung dieser Aussagebereiche findet daher in diesen Abschnitten nicht 

statt. 
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4.1.2.2 Themenbezogener Untersuchungsraum 

Die Abgrenzung des Untersuchungsraumes für die Abschnitte 1 Werndorf, 3 Weststeiermark, 5 Lavan-

tal und 7 Grafenstein umfasst den unmittelbaren Standortbereich; er orientiert sich aber auch für die 

vorliegenden Aussagebereiche an den naturräumlichen Gegebenheiten, umfasst jedoch maximal einen 

1000 m Nahebereich um den Vorhabensstandort. 

In den Abschnitten 2 Werndorf bis Weststeiermark, 4 Weststeiermark bis Lavantal, und 6 Lavantal bis 

Grafenstein sind aufgrund der projektspezifischen Rahmenbedingen (Verlegen eines 110 kV-Kabels in 

einen bestehenden Kabeltrog) keine Auswirkungen auf Boden Landwirtschaft und Forstwirtschaft zu 

erwarten. Eine Beurteilung des Themenbereiches Boden Landwirtschaft und Forstwirtschaft findet da-

her in diesen Abschnitten nicht statt, weshalb für diese Abschnitte auch kein Untersuchungsraum defi-

niert bzw. ausgewiesen wird. 

4.1.3 Zeitliche Abgrenzung 

Die Beschreibung der vom Vorhaben voraussichtlich beeinträchtigten Umwelt erfolgt für die Jahre 2015 

bzw. 2016 und stellt den Ist-Zustand dar. Die Anlagen der genehmigten und in weiten Teilen bereits 

errichteten Koralmbahn werden in allen Phasen als Rechtsbestand angenommen.  

Die Auswirkungen des Vorhabens werden getrennt in Bau- und Betriebsphase beschrieben. Die Bau-

phase umfasst sämtliche Bauarbeiten von den Vorarbeiten, über die Hauptbauphase und Ausrüstungs-

phase bis zur Inbetriebnahme und erstreckt sich von 2018 bis 2021. Für die Betriebsphase wird das 

Jahr 2023 herangezogen. 

Phase Bezugsjahr Beschreibung Anmerkung 

Ist-Zustand 2015 / 2016 Bestehende Situation im Untersuchungsraum Anlagen der Koralmbahn gem. 
Rechtsbestand; kein Betrieb 

Bauphase 2018 - 2021 Errichtung des Vorhabens Bahnstromversorgung 
Koralmbahn 

Anlagen der Koralmbahn gem. 
Rechtsbestand; kein Betrieb 

Referenzplanfall  
(Immissionen) 2023 Keine Umsetzung des Vorhabens Bahnstromver-

sorgung Koralmbahn 

Anlagen der Koralmbahn 
bestehen; voller Betrieb wird 
unterstellt 

Betriebsphase 2023 Bahnstromversorgung Koralmbahn errichtet Anlagen der Koralmbahn 
bestehen bei vollem Betrieb 

Tabelle 4-1: Zeitliche Abgrenzung nach Phasen 

Der Referenzplanfall stellt die Situation im Jahr 2023 unter Annahmen des vollen Betriebs auf der Ko-

ralmbahn auf Basis bestehender Genehmigungen dar und dient als Vergleichsplanfall für die Beurtei-

lung bestimmter Auswirkungen (z.B. Lärm).   
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Die in den Schritten 1 bis 6 beschriebene Untersuchungsmethode zur Beurteilung der Raum- und Um-

weltauswirkungen folgt dem Schema der nachstehenden Matrix (vgl. Abbildung 4). 

 

Abbildung 4: Schema zur Beurteilung von Raum- und Umweltauswirkungen gem. RVS 04.01.11 

Das Ergebnis ist eine Aussage bezüglich der Umweltverträglichkeit des Vorhabens, das dabei das tech-

nische Projekt sowie alle entwickelten Schutz- und Ausgleichsmaßnahmen umfasst. Diese werden 

dadurch zum untrennbaren Bestandteil des Vorhabens. 

4.4 Wechselwirkungen mit anderen Themenbereichen 

Zwischen dem Themenbereich Boden, Land- und Forstwirtschaft und dem Schutzgut Luft (Themenbe-

reich Luft und Klima) bestehen enge Wechselwirkungen insbesondere in Hinblick auf potentielle Luft-

schadstoff-Immissionen. 

Im Themenbereich Boden, Land- und Forstwirtschaft bestehen Wechselwirkungen mit den festgelegten 

Maßnahmen im Themenbereich Ökologie; so kann beispielsweise ein durch das Vorhaben verursachter 

Flächenverlust entweder ausgeglichen werden, oder ein zusätzlicher Verlust an land- und/oder forst-

wirtschaftlich genutzter Fläche durch ökologische Ausgleichsflächen hervorgerufen werden.  

Eine ähnliche Situation gestaltet sich mit dem Themenbereich Ort- und Landschaftsbild; auch hier kön-

nen geforderte Gestaltungsmaßnahmen auf land- und/oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen statt-

finden und somit Flächen beanspruchen oder Bewirtschaftungsbedingungen ändern.  

Weiters kommt es im gegenständlichen Themenbereich innerhalb der Aussagebereiche zu Wechselwir-

kungen; so können Ausgleichsmaßnahmen unterschiedliche Wirkungen auf Flächenbilanzen der Aus-

sagebereiche Boden / Landwirtschaft und Forstwirtschaft haben. Des Weiteren stellen land- und/oder 
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forstwirtschaftlich genutzte Flächen Habitate für Wildtiere dar, wodurch Auswirkungen der Jagd in Form 

von Wildverbiss in den Aussagebereichen Boden / Landwirtschaft und Forstwirtschaft auftreten können. 
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Die Bewertung der Bejagdbarkeit und Jagdausübung beschäftigt sich hingegen mit dem Ertrag an er-

legtem Wild (Jagdstrecke) und der Fallwilddichte sowie der Beeinflussung anthropogener Prägungen 

auf die Ausübung der Jagd (z.B. Verkehrswege, Siedlungskörper etc.). 

Um bei der Beurteilung Nivellierungen zu vermeiden, wird als Gesamtwert der Sensibilität die höchste 

(sensibelste) Einstufung eines Kriteriums herangezogen (Worst-Case-Szenario). 

AUSSAGEBEREICH JAGD  
BEURTEILUNG DER SENSIBILITÄT 

Beurteilungskriterien Sensibilität 

Lebensraumeignung (Habitatqualität): geringe Lebensraumeignung: geringe strukturelle 
Ausstattung, Äsungs- und Einstandsflächen vorhaben, hohe Verkehrswegedichte 

Bejagdbarkeit und Jagdausübung: geringe jagdwirtschaftliche Attraktivität: geringes 
Artenspektrum an jagdbaren Wild, hohe Fallwildrate, hohe Siedlungsdichte 

gering 

Lebensraumeignung (Habitatqualität): mittlere Lebensraumeignung: differenzierte struk-
turelle Ausstattung, geeignete Äsungs- und Einstandsflächen vorhanden, mittlere Ver-
kehrswegedichte 

Bejagdbarkeit und Jagdausübung: mittlere jagdwirtschaftliche Attraktivität: mittlere Ge-
bietsgröße, jagdlich interessantes Artenspektrum, Abschussrate deutlich höher als Fall-
wildrate, lokale Durchschneidungen von Teilgebieten, nur punktuell Siedlungskörper 

mäßig 

Lebensraumeignung (Habitatqualität): gute Lebensraumeignung: gute strukturelle Aus-
stattung, attraktive Äsungs- und Einstandsflächen, geringe Verkehrswegedichte  

Bejagdbarkeit und Jagdausübung: hohe jagdwirtschaftliche Attraktivität: hohes Arten-
spektrum an jagdbaren Wild, Fallwildrate vernachlässigbar, keine nennenswerte Durch-
schneidung, geringe Siedlungsdichte 

hoch 

Lebensraumeignung (Habitatqualität): sehr gute Lebensraumeignung: sehr gute Aus-
stattung mit attraktiven Landschaftsstrukturen, Äsungs- und Einstandsflächen, sehr gerin-
ge Verkehrswegedichte 

Bejagdbarkeit und Jagdausübung: sehr hohe jagdwirtschaftliche Attraktivität: sehr ho-
hes Artenspektrum an jagdbaren Wild, sehr geringe Fallwilddichte, keine Durchschnei-
dung, keine Siedlungskörper 

sehr hoch 

Tabelle 5-3: Beurteilung der Sensibilität im Aussagebereich Jagd 

5.2 Ist-Zustand und Sensibi l ität  nach Abschnitten 

5.2.1 Aussagebereich Boden und Landwirtschaft  

5.2.1.1 Abschnitt 1 Werndorf 

Der Nahbereich des Unterwerks Werndorf befindet sich auf aggradierten, kalkfreien Anmoor wobei als 

Ausgangsmaterial feines Schwemmmaterial über groben geschichtet ist. Die Wasserverhältnisse im 

Boden sind allgemein gut versorgt jedoch nur bei höherem Grundwasserstand auch pflanzenverfügbar. 

Bei hoher Wasserdurchlässigkeit und geringer Speicherkraft neigen die seichteren Partien zur Trocken-

heit. Durch die Begradigung und Vertiefung des Laabaches in der Vergangenheit, kam es zu einer 

Grundwassersenkung, wodurch die Böden mäßig trocken sind. Als Bodenart ist lehmiger Sand mit mä-

ßig hohem bis hohem Grobanteil (Kies und Schotter) vorherrschend. 
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Abbildung 5: Ausschnitt UW Werndorf (eBOD: BMLFUW, BFE, LFRZ; eigene Darstellung) 

Die Bearbeitbarkeit des Ackerlandes ist durch das unruhige Relief im Standortraum (verlandete Gräben) 

und den stellenweise hochtretenden Schotter leicht erschwert, wobei die Bewirtschaftung des Grünlan-

des dabei kaum behindert wird.  

Als natürlicher Bodenwert wird für die Böden im Abschnitt 1 Werndorf mittelwertiges Ackerland bzw. 

mittelwertiges Grünland angegeben. 

Im Zuge des Bodenschutzprogrammes wurden in der näheren Umgebung des Standortes Werndorf drei 

Sondierungen durchgeführt; eine östlich des Orts Kasten (GRA5-Acker), eine östlich von Wundschuh 

am Autobahnzubringer zur A9 (GRA3-Acker) sowie eine Weitere in der Gemeinde Kalsdorf in Großsulz 

(GUA1-Acker). Die Analysen des pH-Wertes am Standort GRA5 und GUA1 ergaben saure Böden, 

wodurch gem. Bodenschutzprogramm eine Kalkung für die Erhöhung des pH-Wertes vorgeschlagen 
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wird. An Allen drei Standorten ist die Kaliversorgung zu hoch, wodurch die Magnesiumaufnahme behin-

dert wird. Weiters ist die Phosphorversorgung am Standort GRA3 zu hoch, was zu einer Blockade der 

Aufnahme von Eisen und Kupfer führen kann. An diesem Standort wurden des Weiteren auch DDT-

Rückstände gefunden (Dichloridphenyltrichlorethan ist ein Insektizid das zu den persistenten chlorierten 

Kohlenwasserstoffen gehört und Eigenschaften wie geringe Wasserlöslichkeit aufweist sowie eine Ak-

kumulation in der Nahrungskette und Anreicherung in Leber, Nervensystem und Fettgewebe verur-

sacht). Die Ergebnisse dieser Sondierungen verdeutlichen die intensiv agrarwirtschaftliche Nutzung 

dieses Gebietes sowie den Einsatz von Insektiziden in der Vergangenheit. 

Der Standortbereich des UW Werndorf ist bereits versiegelt; die westlich davon angrenzende agrarwirt-

schaftliche Fläche liegt mit Stand Juli 2015 brach. Diese Flächen sind gemäß Flächenwidmungsplan 

der Gemeinde Wundschuh als Aufschließungsgebiet für Industrie und Gewerbe [L(I1)] gewidmet; kurz- 

bis mittelfristig sind daher zusätzliche Versiegelungen nicht auszuschließen. 

Landwirtschaftliche Vorrangzonen gemäß Regionalplan des Regionalen Entwicklungsprogrammes Graz 

und Graz Umgebung sind im Nahbereich nicht ausgewiesen (vgl. auch Kapitel 5.2.1.3 im Themenbe-

reich Siedlungswesen).  

Weiters befinden sich gemäß Verdachtsflächenkataster keine Altlastverdachtsflächen am Standort des 

UW Werndorf.  

 

Abbildung 6: Unmittelbarer Standortraum Abschnitt Werndorf mit Blickrichtung Westen zum Weitendorfer Wald (Dieter 
Fleck, 20.07.2015) 
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Abbildung 7: Ausschnitt UW / FU Weststeiermark (eBOD: BMLFUW, BFE, LFRZ; eigene Darstellung) 

Bei Ackernutzung ist der Boden in Feuchtperioden relativ schwer zu bearbeiten und es besteht die Ge-

fahr der Pflugsohlenverdichtung und Schollenbildung; im Gegensatz dazu gestaltet sich die Bewirt-

schaftung der Böden bei Grünlandnutzung relativ gut. 

Als natürlicher Bodenwert wird für den Abschnitt 3 Weststeiermark gering- bis mittelwertiges Ackerland 

bzw. mittelwertiges Grünland angegeben. 

Im Zuge des Bodenschutzprogrammes wurde im Bereich des Abschnittes 3 Weststeiermark eine Son-

dierung (DLA7-Acker) in der Gemeinde Groß St. Florian östlich von Lebing durchgeführt. Die Analysen 

ergaben einen sauren pH-Wert, der jedoch im Zuge einer Kalkung erhöht und somit auf ein normales 

Level gebracht werden konnte. Während erhöhte Kupfer-Werte zu einem geringen Teil auch anthropo-

gen bedingt sind, resultieren die hohen Zink-Werte im Standortraum auf Grund geogener Prozesse. 

Weiters wurde eine erhöhte Belastung von Verbrennungsrückstände (PAH-Gehalte) gefunden deren 
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Auf eine detaillierte Bearbeitung des Themenbereiches Boden und Landwirtschaft im Abschnitt 6 (La-

vanttal bis Grafenstein) wird daher verzichtet. 

5.2.1.7 Abschnitt 7 Grafenstein 

Die Böden im unmittelbaren Standortraum des UW Grafenstein bestehen aus kalkfreier Lockersedi-

ment-Braunerde aus Terrassenmaterial und Ranker aus grobem Terrassenmaterial; hierbei nimmt die 

Lockersediment-Braunerde den weitaus größeren Teil der zukünftig bebauten Fläche ein (vgl. Abbil-

dung 11). Die Lockersediment-Braunerde ist dabei mäßig trocken mit geringer Speicherkraft und hoher 

Durchlässigkeit, wogegen der Ranker trocken und in Trockenperioden ausbrennend ist. Während die 

Bearbeitbarkeit der Braunerde relativ unproblematisch ist, erweist sich die des Rankers auf Grund der 

Seichtgründigkeit jedoch als stark erschwert. Die Bodenart ist lehmiger Sand mit geringem bis mäßigem 

Grobanteil (vorwiegend Schotter und Kies).  

 

Abbildung 11: Ausschnitt UW Grafenstein (eBOD, BMLFUW, BFE, LFRZ) 
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5.2.2 Aussagebereich Forstwirtschaft  

5.2.2.1 Abschnitt 1 Werndorf 

Das Grazer Feld weist eine generell geringe Waldausstattung auf: Beispielsweise sind nur 14,8% des 

Gemeindegebietes von Kalsdorf (nördlich von Werndorf situiert) bewaldet. Innerhalb des 1000m 

Nahbereich zum Vorhaben sind immerhin ca. 24 % der Fläche bewaldet. Den Großteil davon nimmt der 

so genannte Weitendorfer Wald ein. Die nächst gelegenen Waldflächen befinden sich unmittelbar 

westlich entlang des Kabeltroges. 
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Abbildung 14: Waldflächen im Nahbereich zum Standort Werndorf  
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5.2.2.3 Abschnitt 3 Weststeiermark 

Das Laßnitztal selbst weist eine vernachlässigbare Waldausstattung auf: Diese fehlende 

Waldausstattung im Vorhabensbereich kann auch durch die benachbarten, dichter bewaldeten 

Riedellandbereiche nur im geringen Ausmaß kompensiert werden. So sind innerhalb des 1000m 

Nahbereich zum Vorhaben nur rund 12 % der Fläche bewaldet. Diese Wälder sind alle im südlich an 

das Laßnitztal angrenzende Weststeirischen Riedelland situiert und befinden in einer Entfernung ab ca. 

270 m. 
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Abbildung 17: Waldflächen im Nahbereich zum Standort Weststeiermark  
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Abbildung 19: Blick vom Standort Lavanttal Richtung Nordosten zur bewaldeten Geländestufe (Quelle: Dieter Fleck, Oktober 

2015) 
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Abbildung 20: Waldflächen im Nahbereich zum Standort Lavanttal  

Die Wälder im Standortraum werden im Waldentwicklungsplan mit der Kennzahl 121 klassifiziert, das 

heißt, der Wald weist als Leitfunktion die Nutzfunktion auf. Die Werteziffer 2 der Wohlfahrtsfunktion 
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Die Wälder im Standortraum werden im Waldentwicklungsplan mit der Kennzahl 121 klassifiziert, das 

heißt, der Wald weist als Leitfunktion die Nutzfunktion auf: Die Werteziffer 2 der Wohlfahrtsfunktion 

unterstreicht die Bedeutung des Waldes in Hinblick auf die Filterwirkung auf Luftschadstoffe sowie der 

Reinigung / Erneuerung von Wasser im Bereich der Talböden. 

 

Abbildung 21: Blick entlang der Koralmbahn über den Standort Grafenstein zur Waldinsel östlich des Standortes (Quelle: Dieter 

Fleck, Oktober 2015) 
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Abbildung 22: Waldflächen im Nahbereich zum Standort Grafenstein  
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Abschüsse des Rehwildes in den letzten fünf Jahren zwischen 100 und 90 Stk. halten, ist beim Nieder-

wild ein Rückgang von einst 349 auf 249 Stück zu verzeichnen. 

  

Abbildung 23: Linkes Bild: Jagdstrecke Rehwild in Stk.pro 100 ha. Rechtes Bild: Jagdstrecke Niederwild in Stk. pro 100 ha. (Da-
ten Die Steirischen Jäger, Abschussstatistik 2015/16, Jagdstatistik 2009, eigene Darstellung) 






































































































































